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Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten 
bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) sind wir als 
Versicherer verpflichtet, Ihnen die nachstehenden 
Informationen zu übermitteln. 
 
Informationen zum Versicherungsunternehmen 
 
1. Identität des Versicherers 
Ihr Vertragspartner für alle Versicherungssparten des DFV-
Gruppenversicherungsvertrages ist die HDI Global SE 
(nachfolgend„HDI“ genannt), eine Aktiengesellschaft 
europäischen. Der Versicherungsvertrag wird zu einem Anteil 
von 0,1 % in Mitversicherung mit dem HDI 
Haftpflichtverband der Deutschen Industrie 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit geschlossen. 
  
HDI Global SE 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover, Deutschland 
Telefon +49 511 645-0 
www.hdi.global 
Handelsregister: Sitz Hannover, HR Hannover B 60320 
 
Vorsitzender des Auftsichtsrats: Torsten Leue 
Vorstand: Dr. Edgar Puls (Vorsitzender), Yves Betz, Frank 
Harting, David Hullin, Clemens Jungsthöfel, Dr. Thomas 
Kuhnt, Jens Wohlthat 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Die Hauptgeschäftstätigkeit der HDI ist im In- und Ausland 
der Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung sowie 
zusätzlich der Kredit-, Kautions- und Rechtsschutz-
versicherung und Beistandsleistungen. 
 
3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds 

o.ä. 
Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o.ä.. 
 
Informationen zur angebotenen Leistung 
 
4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, 
Vertragsbestimmungen 
Der Leistungsumfang der einzelnen Versicherungssparten 
des DFV-Gruppenversicherungsvertrages ergibt sich aus dem 
Antrag.  
Es gelten jeweils die im Antrag ausgewiesenen 
Vertragsbestimmungen, die Produktinformationen sowie 
unsere Allgemeinen Bedingungen für die 
Luftfahrt-Haftpflichtversicherung (AHB-Lu 2008) Lu H 1    
Luftfahrt-Haftpflichtversicherung (AHB-Lu 2008) Lu H 2    
Luftfahrt-Unfallversicherung (AUB-Lu 2008) 
Allgemeine Unfallversicherung (AUB 2008). 
 
Alle Informationen erhalten Sie im Internet unter 
www.fallschirmsportverband.de/Service/Versicherung 
oder auf Anforderung auch auf dem Postweg. 

 
5. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag) 
Den Jahresbeitrag für Ihre Versicherungsverträge können Sie 
dem Antrag entnehmen.  
 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich innerhalb von 
2 Wochen nach Erhalt der DFV-Versicherungsbestätigung, 
jedoch spätestens zum Zeitpunkt des vereinbarten und im 
Antrag angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Liegt 
der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsabschluss, ist die erste oder einmalige Prämie 
unverzüglich nach Vertragsabschluss zu zahlen. Bei 
jährlicher Zahlungsweise werden die Folgebeiträge jeweils 
zu dem Tag im Monat fällig, auf den auch der Ablauf des 
Vertrages vereinbart wurde. Wurde als Ablauf beispielsweise 
der 01.01.2017 vereinbart, so sind die Folgebeiträge jeweils 
zum 01.01. des Jahres im Voraus für das kommende 
Versicherungsjahr zu zahlen. 
 
Soweit Sie mit dem DFV das Lastschriftverfahren vereinbart 
haben, wird dieser die fälligen Beiträge von Ihrem Konto 
abbuchen. 
 
6. Zusätzlich anfallende Kosten sowie weitere  
Steuern, Gebühren oder Kosten 
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsverlaufs 
werden keine weiteren Kosten oder Nebengebühren 
erhoben. Insbesondere ist der DFV nicht berechtigt, ihrerseits 
von Ihnen noch irgendwelche besonderen Gebühren oder 
Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus anderen 
Gründen zu erheben. 
 
Wir weisen darauf hin, dass bei Beitragsverzug zusätzliche 
Kosten, wie z. B. Mahngebühren, entstehen können. 
 
7. Zahlung und Erfüllung 
Die Beiträge sind im Voraus zu zahlen.  
 
Wird der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt, sind wir, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, Sie haben die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. Ist der einmalige oder erste 
Beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, sind 
wir nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie haben die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
 
8. Gültigkeit des Angebots- bzw. Antragsdokuments 
An das durch das beiliegende Angebots- bzw. 
Antragsdokument abgegebene Angebot halten wir uns einen 
Monat gebunden. 
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Informationen zum Versicherungsvertrag 
 
9. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages 
Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages 
können wir innerhalb eines Monats annehmen. Von dem im 
vorliegenden Antrag beschriebenen Vertragsinhalt 
abweichende Nebenabreden bzw. Zusagen werden für den 
Versicherungsträger nur dann verbindlich, wenn sie von ihm 
ausdrücklich und in Textform bestätigt worden sind. Wird 
der Beitrag rechtzeitig gezahlt, beginnt der 
Versicherungsschutz zum vereinbarten Zeitpunkt. 
 
10. Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen 
widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem 
Versicherer 
 
HDI Global SE 
HDI-Platz 1 
30659 Hannover, Deutschland 
E-Mail: info@hdi.global 
Telefax: +49 (0) 511-645-4545 
 
zu erklären oder an die Geschäftsstelle des DFV zu richten 
und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung. 
 
Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag, an dem Ihnen die 
Versicherungsbestätigung des DFV zugegangen ist. 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht: 
• bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat, 
• bei Versicherungsverträgen über eine vorläufige Deckung, 
es sei denn, es handelt  sich um einen Fernabsatzvertrag im 
Sinne des § 312 b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, 
 
Ein Widerrufsrecht ist weiterhin ausgeschlossen, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
 
Üben Sie das Widerrufsrecht aus haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Beiträge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
 
Wird ein Ersatzvertrag widerrufen, so läuft der ursprüngliche 
Versicherungsvertrag weiter. 
 
11. Vertragslaufzeit 
Die Dauer der Versicherung beträgt regelmäßig ein Jahr. Bei 
einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag – sofern im DFV-
Gruppenversicherungsvertrag nicht anders vereinbart - um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien den 

Versicherungsvertrag unter Einhaltung der vertraglich 
vereinbarten Kündigungsfrist wirksam der anderen 
Vertragspartei gegenüber gekündigt hat. Bei einer 
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vertraglich 
vereinbarten Zeitpunkt. 
 
12. Beendigung eines Vertrags 
Der über den DFV-Gruppenversicherungsvertrag beantragte 
Versicherungsschutz kann unter bestimmten 
Voraussetzungen, ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten 
Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. Die 
entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir 
nachstehend auf: 
 
Kündigung nach Schaden 
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die 
Möglichkeit den vom Schaden betroffenen Vertrag innerhalb 
eines Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung zu kündigen. Die Kündigung kann nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen als zum Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode. 
 
Kündigung nach Risikowegfall 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, erlischt Ihr Versicherungsschutz, jedoch 
frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis vom 
Wegfall des Risikos erlangt haben. 
 
Eine Kündigung durch HDI kann unter folgenden 
Voraussetzungen erfolgen: 
• bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten 
• nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschriften 
• bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 
• bei Verletzung einer Obliegenheit 
• nach Eintritt eines Versicherungsfalles 
• bei Gefahrerhöhung 
 
Kündigung bei Beitragserhöhungen oder Minderung 
des Versicherungsschutzes ohne Ausgleich 
Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes entsprechend ändert, können Sie den 
betreffenden Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Beitragserhöhungen, kündigen. Gleiches gilt, wenn sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne dass 
der Beitrag entsprechend angepasst wird. 
 
Bitte beachten Sie für die vorgenannten Punkte, dass eine 
etwaige Kündigung grundsätzlich schriftlich gegenüber der 
HDI Global SE oder der Geschäftsstelle des DFV zu erfolgen 
hat. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit ist das Datum des 
Poststempels. 
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Informationen zum Rechtsweg 
 
13. Anwendbares Recht 
Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch 
hinsichtlich aller Fragen, die das Zustandekommen, seine 
Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, deutschem Recht. 
Dies gilt auch für Risiken im Ausland. 
 
14. Sprache 
Für die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie 
für die während der Laufzeit dieses Vertrages zu führende 
vertragliche Kommunikation gilt die deutsche Sprache. 
 
15. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den 
Versicherer nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
kann sich der Versicherungsnehmer auch an die für den 
Versicherer zuständige Aufsicht der  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
 
wenden. 
 
Die BaFin ist keine Schiedsstelle. Einzelne Streitfälle können 
deshalb nicht verbindlich entschieden werden. 
 
16. Aufsichtsbehörde 
Die HDI Global SE (VU-Nr. 5096) unterliegt der Aufsicht 
durch die 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
Tel. +49 (0) 228 4108-0 
Internet: www.bafin.de. 
 
Sollten Sie mit einer Entscheidung oder Verhaltensweise 
unsererseits nicht einverstanden sein und hat auch eine 
Beschwerde an unseren Vorstand keine Abhilfe geschaffen, 
können Sie sich über eine Petition an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Die Möglichkeit, Ihre 
Beschwerde auf dem Rechtsweg geltend zu machen, bleibt 
hiervon unberührt. 

mailto:poststelle@bafin.de
http://www.bafin.de/

